
Wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungsschein

Die Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen bilden die Basis für unser gemeinsames 

Vertragsverhältnis. Wir haben Ihnen alle relevanten Informationen in diesen Vertragsunterlagen 

zusammengestellt. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem Versicherungsschein auf.

Grundlage Ihres Versicherungsschutzes

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Grundlage 
Ihres Versicherungsschutzes sind der Antrag, die vereinbarten Versicherungsbedingungen sowie die 
weiteren im Versicherungsschein genannten Vertragsgrundlagen.
Die Widerrufsbelehrung finden Sie unter "Weitere Informationen zu Ihrem Versicherungsschein“

Erhebung des Beitrages und Bevollmächtigung

Bitte beachten Sie insbesondere die beigefügte Beitragsrechnung. Von der Rechtzeitigkeit der Bezahlung 
hängt Ihr Versicherungsschutz ab. Bitte überprüfen Sie deshalb bei Vereinbarung des 
Lastschrifteinzugsverfahrens Ihre Bankverbindung.
Die R+V Allgemeine Versicherung AG ist bevollmächtigt, die Beitragsforderungen der Vereinigte 
Tierversicherung Gesellschaft a.G. im eigenen Namen geltend zu machen und die Beiträge einzuziehen. Die 

Vollmacht erstreckt sich ferner auf alle rechtsverbindlichen Erklärungen wie z. B. die Befugnis zur 

Vertragskündigung, zum Rücktritt vom Vertrag und zur Geltendmachung einer Geschäftsgebühr.

Was ist bei einer Änderung Ihrer persönlichen Daten zu tun

Bitte informieren Sie uns unverzüglich über die Änderung Ihrer persönlichen Daten.
Beispiele: Sie sind umgezogen? Haben Sie geheiratet? Hat sich Ihre Bankverbindung geändert? Vergessen 
Sie bitte nicht die Angabe der Nummer Ihrer Tierversicherung, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Rufen Sie uns einfach an: 0800 533 1213
Gerne auch per E-Mail: tierversicherung@ruv.de

Was ist im Versicherungsfall zu tun

Im Fall der Fälle können Sie einen Schaden ganz bequem online über unser Schadenformular melden. Sie 
finden unsere Online-Schadenmeldung unter www.ruv.de/service/schadenservice/schadenmeldung-evt.



unserer 
Gesellschaft wenden.
Die Anschrift lautet: 

Bei Beschwerden können Sie sich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, wenden.
Die Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann.    Sie 
können deshalb das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die 
Anschrift lautet:

Beschwerdestellen

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrem Vertrag haben, können Sie sich auch direkt an die Direktion 

 

Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G., Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
Alle weiteren Angaben zur Verbraucherinformation nach § 10a VAG können Sie Ihrem Antrag oder diesem 
Versicherungsschein entnehmen.
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Informationsblatt zu Ihrer Tierversicherung

Was ist im Versicherungsfall zu tun:
Im Fall der Fälle können Sie einen Schaden ganz bequem online über unser Schadenformular melden. 
Sie finden unsere Online-Schadenmeldung unter ww.ruv.de/service/schadenservice/schadenmeldung-evt.

Was ist bei einer Änderung Ihrer persönlichen Daten zu tun:

Bitte informieren Sie uns unverzüglich über die Änderung Ihrer persönlichen Daten.
Beispiele: Sind Sie umgezogen? Haben Sie geheiratet? Hat sich Ihre Bankverbindung geändert? 
Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der Nummer Ihrer Tierversicherung, wenn Sie sich mit uns in 
Verbindung setzen.
Rufen Sie uns einfach an: 0800 533 1213 

Gerne auch per E-Mail: tierversicherung@ruv.de

Welche Unterlagen haben Sie erhalten:

Beitragsrechnung
Die Beitragsrechnung stellt die Beiträg  bis zur nächsten Fälligkeit dar.

Versicherungsschein zu Ihrer Tierversicherung
Der Versicherungsschein bestätigt den vereinbarten Versicherungsschutz. Hier finden Sie auch die 
Widerspruchsbelehrung.
Der Versicherungsschein einschließlich der Versicherungsbedingungen und Leistungsbeschreibungen 
ist das wichtigste Dokument. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf.

Versicherungsbedingungen und Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Versicherungsbedingungen
Diese regeln die allgemeinen Vertragsgrundlagen, z. B. Vertragsdauer, Beitragszahlung, 
Verhaltenspflichten und rechtliche Rahmenbedingungen. Hier werden Gegenstand der Versicherung 

und Leistungsumfang der einzelnen Versicherungsprodukte beschrieben sowie die vertraglichen 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers erklärt

Satzung
Der Versicherungsnehmer wird satzungsgemäß Mitglied der Gesellschaft. Bei den Beiträgen handelt es 
sich um Vorbeiträge gemäß§ 21 ff. der Satzung.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Darin wird der Umgang mit den von Ihnen erfassten persönlichen Daten erläutert.
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie unter 

www.ruv.de/datenschutz/datenschutzmerkblatt einsehen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie das 
Merkblatt in Papierform erhalten möchten.



Hinweise zum Verhalten im Schadenfall (vergleiche § 10 der zugrundeliegenden 

Versicherungsbedingungen)

Schwerwiegende Erkrankungen und Unfälle, die eine Operation erforderlich werden lassen können, sind 
unserer Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen.
Der Versicherungsnehmer muss die Kosten einer versicherten Operation durch Vorlage der Originalrechnung 
des Tierarztes nachweisen. Aus der Rechnung müssen folgende Informationen hervorgehen:
das Datum der erbrachten Leistung;
der Name und die genaue Beschreibung des Tieres;
die Diagnose;
die berechnete Leistung unter Angabe der in der Gebührenordnung (GOT) dafür vorgesehenen Kennziffer; 
der Rechnungsbetrag sowie die ausgewiesene Mehrwertsteuer.
Wir empfehlen Ihnen, diese Auflistung im Schadenfall Ihrer Tierklinik zur Verfügung zu stellen, um 
Nachfragen zu vermeiden und eine zügige Bearbeitung sicherzustellen.

Weitere Informationen zu Ihrem Versicherungsschein

Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten (gültig für Neuverträge ab dem 
01.05.2018)
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das 
Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z.B. Mitversicherte Personen, 
Bezugsberechtigte, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber, etc.
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A –  Allgemeiner Teil

§ A 1 Vertragsgrundlagen; Versicherte Gefahren/Kosten und Schäden
1. Der Allgemeine Teil ( 

ration inklusive unmittelbarer Vor- und 
Nachsorge bis zu dem im Vertrag vereinbarten Umfang.

3. Der Versicherungsschutz umfasst, soweit 

undheitszeugnissen und Gutachten, und Kennzeichnung versicherter 
Tiere;

e. Transportkosten des Tieres;
f. Regenerative Therapien (z. B. Stammzelltherapie, PRP, IRAP).
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 Operationen zur Korrektur und Behandlung von angeborenen Fehlentwicklungen oder - 
stellungen

b. Schönheitsoperationen,
c. Kastration und Sterilisation,
d. Überkronungen und Zahnersatz (Prothetik),
e. Biopsien/Punktionen.

2. Nicht erstattet werden Aufwendungen für:
a. Wege-, Verweilgeld und Reisekosten des behandelnden Tierarztes;
b. Ergänzungsfuttermittel, Vitaminpräparate und Diätfutter;
c. Pflegezubehör, Pflegemittel, Tragevorrichtungen, Gehhilfen, Geschirr und 

Bedarfsgegenstände;
d. Erstellung von Ges 

se auf einzelne Schäden und Gefahren beschränkt werden.

§ A 3 Nicht versicherte Gefahren und Kosten
1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf:

a. 

s anderes vereinbart, eine Kostenbeteiligung bis zu 
den jeweils vereinbarten Höchstsummen an:

a. Operationen zur Behandlung von Frakturen
b. Orthopädische Operationen
c. Neurologische Operationen
d. Operationen an den Weichteilen (Weichteilchirurgie).

4. Die Versicherung kann wahlwei 

nicht 

ration) am oder im Körper des versicherten Tieres unter Narkose (inklusive 
Schmerzausschaltung) zur Wiederherstellung des Gesundheitszustandes erforderlich macht und 
diese Operation in einer Tierarztpraxis oder -klinik durchgeführt wird.

2. Der Versicherer ersetzt dem VN die durch Originalrechnung des Tierarztes nachgewiesenen und 
innerhalb der Vertragslaufzeit angefallenen Kosten einer Ope 

ungen bildet in Verbindung mit dem Besonderen 
Teil der jeweils versicherten Gattung die Vertragsgrundlage.

2. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen 

Vorschriften.
3. Abweichende Regelungen in den Besonderen Teilen gehen den Regelungen des Allgemeinen Teils 

(A) vor.
4. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schäden und Kosten.

§ A 2 Umfang der Versicherung/Versicherungsfall/ 

Versicherungsleistungen
1. Versicherungsschutz besteht, soweit nichts anderes vereinbart ist, wenn eine Veränderung des 

Gesundheitszustands während der Vertragslaufzeit auftritt, die einen chirurgischen Eingriff 
(Ope 

rsicherungsbeding r VeA) dies 

AVB OPKKT 2017 der VTV

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Operationskostenversicherung für Kleintiere (AVB OPKKT 
2017 der VTV)

Teil 



e über den Gesundheitszustand der zu versichernden Tiere beizubringen. 
3. Der Versicherer ist befugt, jederzeit auf seine Kosten eine Besichtigung und Untersuchung des 

versicherten Tieres vorzunehmen.

§ A 6 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 

bekannten Gefahrumstände anzuzeige 

Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder 
einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 

beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
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g berechtigt sein, 
eine Vertragsanpassung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

3. Als Gefahrerhöhung gilt es insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer die Verwendungsart oder 

die Haltungsweise der Tiere ändert.

§ A 7 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt, soweit nichts anderes vereinbart ist, in der Bundesrepublik Deutschland und 
bei vorübergehenden Aufenthalten in Europa (im geografischen Sinne).

§ A 8 Beitrag
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts - 

unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im 

hrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen 
gelten die §§ 23 bis 27 und 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigun 

g nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 

bleibt unberührt.
2. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 

gestatten.
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefa 

rers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 

Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Satz 1 oder 2, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Absatz 2 VVG auch leistungsfrei 
sein. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß 
§ 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Das Recht des Versicherers, den Vertra 

chluss des Versiche 

n, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 

für den Ents 

re Unruhen, Streik oder Aussperrung, Erdbeben, 

Überschwemmungen, Kernenergie oder hoheitliche Eingriffe verursacht sind.

§ A 5 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1. Versichert sind die Tiere, die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind.
2. Auf Verlangen des Versicherers hat der Antragsteller auf eigene Kosten ein tierärztliches Gutachten 

oder sonstige Nachweis 

den, soweit sie durch Krieg, inne 

eiten, die bei Beginn der Versicherung bereits vorhanden 

waren, einschließlich angeborener Fehlentwicklungen;
2. für Schä 
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§ A 4 Allgemeine Ausschlüsse
Versicherungsschutz besteht nicht

1. für die Folgen von Mängeln oder Krankh 



ehmers oder den getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 

 2 zu informieren. Es besteht für den Versicherungsnehmer und für den 
Versicherer ein Kündigungsrecht gemäß § A 15.

6. Bei Abschluss des Versicherungsvertrags kann ein festes Endalter der versicherten Tiere vereinbart 

werden, zu dem der Versicherungsschutz erlischt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

§ A 10 Veräußerung versicherter Tiere
Wird ein versichertes Tier vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentümerübergangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. Der 
Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintritts des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon
Kenntnis erlangt.
Der Versicherer und der Erwerber können nach Maßgabe des § 96 VVG das
Versicherungsverhältnis kündigen.
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 

anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 97 VVG leistungsfrei.
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blauf der vereinbarten Wartezeiten. Die Wartezeiten starten mit dem 
Versicherungsbeginn.
Für Schäden infolge Unfall gilt eine Wartezeit von einer Woche. Für alle anderen Schäden gilt, 

soweit nichts anderes vereinbart ist, eine Wartezeit von einem Monat.
4. Bei Erweiterung des Versicherungsschutzes gelten die Wartezeitregelungen für den 

hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.
5. Bei Eintritt eines Versicherungsfalls in der Wartezeit hat der Versicherungsnehmer den Versicherer 

gemäß § A 11 Ziffer 1 und 

res eine Kündigung zugegangen ist.
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder 

jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

3. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag rechtzeitig im Sinne von § A 8 Nr. 1 zahlt, frühestens 

jedoch nach A 

ragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjah 

stritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Diese Aufrechnungsbefugnis gilt nicht 

für Mitglieder eines Versicherungsvereins (§ 26 VAG).
6. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn 

rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem 

Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

§ A 9 Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung; 

Wartezeiten
1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht einer der Vert 

n Nebenkosten.
4. Ist Ratenzahlung des Jahresbeitrags vereinbart, so werden die noch ausstehenden Raten sofort 

fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.
5. Der Versicherungsnehmer kann gegen Beitragsforderungen des Versicherers aufrechnen, soweit die 

Gegenforderung unbe 

Rate als erster Beitrag.
2. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung gelten die §§ 37, 38 VVG.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer 
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Die Bestimmungen der Nr. 1 und der Nr. 2 gelten auch für die vereinbarte 

AVB OPKKT 2017 der VTV
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsn 
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gelten als ein 
Versicherungsfall.
Im Versicherungsfall wird nur eine Position der in §2 Nr. 3 a bis d aufgelisteten Operationen 

entschädigt. Kommen für eine Operation mehrere Positionen in Betracht, so gilt für diese Operation 
insgesamt die Entschädigungsgrenze der Position mit der höchsten Entschädigungsgrenze.

2. Entschädigungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie Zahlungen Dritter werden auf die 

Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag angerechnet.

§ 13 Besondere Verwirkungsgründe; Verjährung
1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,

a. wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat;
b. wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 

oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der

tionsnummer (Chip- oder Tätowierungsnummer) 
c. die Diagnose,
d. die berechnete Leistung
e. den Rechnungsbetrag sowie die ausgewiesene Mehrwertsteuer.

4. Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Soweit möglich, sind Weisungen des 
Versicherers zur Schadenminderung/-abwendung unverzüglich in geeigneter Weise - 
gegebenenfalls auch telefonisch oder mündlich - einzuholen und soweit zumutbar zu befolgen. Steht 
das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, hat auch dieser die 
Pflichten nach Nr. 1 bis 4 zu erfüllen.

5. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so 

ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dieses dem Versicherer anzuzeigen.
6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 bis 5, so ist der Versicherer nach 

Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG zur Kündigung oder zur Kürzung der Leistung berechtigt oder 

leistungsfrei.
Außer im Falle der Arglist ist der Versichere 

sfalls hat der Versicherungsnehmer soweit möglich dem 

Versicherer jede Auskunft - auf Verlangen in Textform - zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist, jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten sowie vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, wenn 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

3. Der Versicherungsnehmer hat die Kosten durch Vorlage der Originalrechnung des Tierarztes, aus 

der folgendes ersichtlich ist, unverzüglich nachzuweisen:
a. das Datum der erbrachten Leistung,
b. den Namen und die Identifika 

, die auf demselben Krankheits- oder Unfallereignis beruhen, gelten als ein 
Versicherungsfall.
Im Versicherungsfall wird nur eine Position der in §2 Nr. 3 a bis d aufgelisteten Operationen 

entschädigt. Kommen für eine Operation mehrere Positionen in Betracht, so gilt für diese Operation 
insgesamt die Entschädigungsgrenze der Position mit der höchsten Entschädigungsgrenze.

2. Entschädigungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie Zahlungen Dritter werden auf die 

Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag angerechnet.

§ 13 Besondere Verwirkungsgründe; Verjährung
1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,

a. wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat;
b. wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 

oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der 

- oder Unfallereignis beruhen, 

emäß § A 2 werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, die entstandenen 

Entgelte gegen Vorlage der Rechnung bis zu der vereinbarten Summe erstattet.
Sämtliche Operationen 

§ A 12 Entschädigungsberechnung; Selbstbehalt
1. Je Versicherungsfall g 

igen. Für Firmenkunden gilt diese 
unverzügliche Anzeigepflicht, sofern der Sitz der Gesellschaft ins Ausland oder die versicherte 
Sache dauerhaft in eine im Ausland gelegene Betriebsstätte verlagert wird.

7. Der Versicherungsnehmer hat einen Wohnortwechsel oder die Verlagerung des gewöhnlichen 

Aufenthaltsortes ins Ausland dem Versicherer unverzüglich anzuze 

für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

r zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 

cherungsnehmer muss schwerwiegende Erkrankungen und Unfälle, die eine Operation 

erforderlich werden lassen können, dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
2. Bei und nach Eintritt des Versicherung 
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§ A 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers während der 

Vertragslaufzeit sowie bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls
1. Der Versi 



uldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a. solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b. wenn geg 

Falls aus besonderen, vom Versicherungsnehmer veranlassten Gründen ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand entsteht, können dem Versicherungsnehmer die dadurch verursachten Kosten in 
Stand 04/2017

behördliches oder strafrechtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch 
für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss 
dieses Verfahrens.

§ A 15 Rechtsverhältnis nach Eintritt des Versicherungsfalls
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien das Versicherungsverhältnis 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen 
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 

wirksam.

§ A 16 Gerichtsstände
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 
ZPO sowie § 215 VVG.

§ A 17 Weitere Kosten

en den Versicherungsnehmer aus Anlass des Schadenereignisses ein 

rs zum Grunde und zur Höhe 

des Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

2. Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht 

besteht:
a. Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des 

Schadens geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b. Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer 

Zins zu zahlen ist.
c. Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 

dem infolge Versch 

digung ist spätestens einen Monat nach schriftlicher Ablehnung der 
Entschädigung zu erklären.

3. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 

dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den, den 
Anspruch begründenden Umständen, Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der 
Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit (§ 15 VVG).

§ A 14 Zahlung der Entschädigung
1. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versichere 

rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. In den Fällen von Nr. 1 kann der Versicherer den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen. Die Kün 

AVB OPKKT 2017 der VTV
Versiche 



r Maßgabe der nachfolgenden Regelungen berechtigt bzw. verpflichtet, 

die Prämie jährlich anzupassen (Erhöhung oder Herabsetzung).
2. Die Prämie errechnet sich aus dem Grundbeitrag und individuell vereinbarten Zuschlägen oder 

Nachlässen für besondere Gefahrenverhältnisse. Der Grundbeitrag wird unter Berücksichtigung von 

Schadenaufwand, Verwaltungs- und Vertriebskosten und einem Gewinnansatz kalkuliert.
Bei der Neukalkulation der Prämie für bestehende Verträge hat der Versicherer die voraussichtliche 
künftige Entwicklung des unternehmensindividuellen Schadenaufwands und den voraussichtlichen 

cherungsnehmer spätestens einen Monat vor Beginn des Wirksamwerdens der 

Beitragserhöhung mit. Erhöht sich der Beitrag aufgrund einer Beitragsanpassung nach Ziffer 1 und 
2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer

Stand 04/2017

zu erhöhen bzw. verpflichtet, ihn um die Differenz zu senken. Ergibt sich aus der Neukalkulation eine 
Veränderung des Beitrags von unter 5 % erfolgt keine Beitragsanpassung. Diese Veränderung ist 
jedoch bei den folgenden Neukalkulationen zu berücksichtigen.
Der Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Bei Erhöhung des 
Beitrags darf dieser den zum Zeitpunkt der Erhöhung für Neuverträge mit gleichen Tarifmerkmalen 
und gleichem Deckungsumfang geltenden Beitragssatz nicht übersteigen. Der Versicherer ist 
verpflichtet, die Neukalkulation einmal pro Versicherungsjahr zum 01.07. durchzuführen.

3. Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, teilt der Versicherer dem 

Versi 

n von der 
Neukalkulation unberührt. Eine eventuelle Erhöhung des Gewinnansatzes bleibt ebenso außer 
Betracht.
Ergibt eine Neukalkulation im Vergleich zum Vorjahr einen um mindestens 5 % von dem bisherigen 
Beitrag abweichenden Wert, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag um den Differenzbetrag 

Zuschläge oder Nachlässe bleibe Risikoverlauf erwarten lassen. Individuell vereinbarte 

Verwaltungskostenaufwand zu berücksichtigen. Der Versicherer hat bei der Neukalkulation die 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu beachten. 
Bei der Neukalkulation werden diejenigen Risiken zusammengefasst, die einen gleichartigen 

stens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungsänderung.
5. Der Versicherer verpflichtet sich, den Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 

geplanten Wirksamwerden in Textform über die Bedingungsänderung zu informieren und diese zu 
erläutern. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auch auf sein 
Kündigungsrecht hinzuweisen.“

§ A 19 Prämienanpassungsklausel
1. Der Versicherer ist nach de 

 Bedingungsänderung zu kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, 
frühe 

nderung Gebrauch, hat der 

Versicherungsnehmer das Recht, den Versicherungsvertrag innerhalb von sechs Wochen nach 

Zugang der Mitteilung zur 

2. Die Berechtigung zur Bedingungsänderung gilt nur für Regelungen, die folgende Bereiche betreffen:
a. Umfang des Versicherungsschutzes
b. Deckungsausschlüsse
c. Pflichten des Versicherungsnehmers und des Versicherers.

3. Die geänderten Regelungen dürfen den Versicherungsnehmer als einzelne Bestimmung und im 

Zusammenwirken mit anderen Bestimmungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die bei 

Vertragsabschluss vorhandenen Regelungen.
4. Macht der Versicherer von seinem Recht zu Bedingungsä 

ewicht zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht 
unbedeutenden Maße stört.

ung gestellt werden. Dies gilt beispielsweise für das Durchführen von 
Vertragsänderungen, Anfertigen von Zweitschriften vom Versicherungsschein, Bearbeiten von Rückläufern 
im Lastschriftverfahren und Mahnverfahren wegen Beitragsrückständen.

§ A 18 Bedingungsanpassungsklausel
1. Der Versicherer ist unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen berechtigt, Regelungen 

dieses Vertrages zu ergänzen oder zu ersetzen, wenn diese
a. durch die Änderung von Gesetzen und Verordnungen, auf denen die Bestimmungen des 

Versicherungsvertrages beruhen,
b. infolge unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffende Änderungen der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung,
c. einen bestandskräftigen Bescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bzw. 

der Kartellbehörde,
als unwirksam anzusehen sind und hierdurch eine Vertragslücke entstanden ist, die das bei 
Vertragsabschluss vorhandene Gleichg 
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s nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit 
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte. Die Kündigung bedarf der Textform. Der Versicherer weist den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung der Erhöhung auf das bestehende Kündigungsrecht hin. Eine 
Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ A 20 Schriftliche Form/Änderung der Anschrift
Soweit jeweils nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle für den Versicherer bestimmten 
Vertragserklärungen und Anzeigen in Textform abzugeben. Vertragserklärungen und Anzeigen sollen an die 
im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Hat 
der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG 
Anwendung.

§ A 21 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten 

zurechnen lassen.

§ A 22 Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbestimmungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach 
Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrags sind.

Stand 04/2017
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  Besonderer Teil zur Operationskostenversicherung für 

Hunde

§ B 1 Ergänzung zu Teil A § A 3 Nr. 1a
U en Operationen zur Korrektur und Behandlung von angeborenen 
Fehlentwicklungen oder -stellungen sind insbesondere folgende Operationen zu verstehen:

- Brachycephales Syndrom,
- HD,
- ED,
- OCD,
- Patellaluxation,
- Hydrocephalus / Chiari Malformation,
- Persistierender ductus arteriosus (PDA) / Pulmonalstenose / Rechtaorta / Hiatus hernie, 

- Lebershunt,
- Ektopischer Ureter,
- Entropium / Ektropium / Nickhautdrüsenvorfall,
- Zahnfehlstellung,
- Atesia ani
- Dermoidzyste

Diese Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend.

Stand 04/2017

l A § A 3 Nr. 1 a genanntter den in Tei
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ür alle Versicherungszweige, 

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften
§ 1 Vertragstypische Pflichten

Der Versicherer verpflichtet sich mit dem Versicherungsvertrag, ein bestimmtes Risiko des 
Versicherungsnehmers oder eines Dritten durch eine Leistung abzusichern, die er bei Eintritt des 
vereinbarten Versicherungsfalls zu erbringen hat. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, an 
den Versicherer die vereinbarte Zahlung (Prämie) zu leisten.

§ 2 Rückwärtsversicherung
(1) Der Versicherungsvertrag kann vorsehen, dass der Versicherungsschutz vor dem Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses beginnt (Rückwärtsversicherung).
(2) Hat der Versicherer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, dass der Eintritt eines 

Versicherungsfalls ausgeschlossen ist, steht ihm ein Anspruch auf die Prämie nicht zu. Hat der 

Versicherungsnehmer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, dass ein 

Versicherungsfall schon eingetreten ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen, ist in den Fällen des Absatzes 2 sowohl die 

Kenntnis des Vertreters als auch die Kenntnis des Vertretenen zu berücksichtigen.
(4) § 37 Absatz 2 ist auf die Rückwärtsversicherung nicht anzuwenden.

§ 3 Versicherungsschein
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschein in Textform, auf 

dessen Verlangen als Urkunde, zu übermitteln.
(2) Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im Inland geschlossen, ist im 

Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers und der Niederlassung, über die der Vertrag 

geschlossen worden ist, anzugeben.
(3) Ist ein Versicherungsschein abhandengekommen oder vernichtet, kann der Versicherungsnehmer 

vom Versicherer die Ausstellung eines neuen Versicherungsscheins verlangen. Unterliegt der 

Versicherungsschein der Kraftloserklärung, ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur 

Ausstellung verpflichtet.
(4) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit vom Versicherer Abschriften der Erklärungen verlangen, 

die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat. Benötigt der Versicherungsnehmer die 

Abschriften für die Vornahme von Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine 

bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie ihm nicht schon früher vom Versicherer übermittelt 

worden, ist der Lauf der Frist vom Zugang des Verlangens beim Versicherer bis zum Eingang der 

Abschriften beim Versicherungsnehmer gehemmt.
(5) Die Kosten für die Erteilung eines neuen Versicherungsscheins nach Absatz 3 und der 

Abschriften nach Absatz 4 hat der Versicherungsnehmer zu tragen und auf Verlangen 

vorzuschießen.

§ 4 Versicherungsschein auf den Inhaber
(1) Auf einen als Urkunde auf den Inhaber ausgestellten Versicherungsschein ist § 808 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.
(2) Ist im Vertrag bestimmt, dass der Versicherer nur gegen Rückgabe eines als Urkunde 

ausgestellten Versicherungsscheins zu leisten hat, genügt, wenn der Versicherungsnehmer 

erklärt, zur Rückgabe außerstande zu sein, das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis, dass die 

Schuld erloschen sei. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsschein der 

Kraftloserklärung unterliegt.
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des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder 

den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die 

Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines 

Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf 

hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf 

jede Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch 

einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem 

Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen 

Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene 

Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation 

hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter 

Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom 

Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer 

bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der 

Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.
(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die Gründe hierfür klar und 

verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in Textform zu übermitteln. Die Angaben dürfen 

mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit 

der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Angaben unverzüglich nach 

Vertragsschluss dem Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein 

Vertrag nicht zustande kommt und für Verträge über vorläufige Deckung bei 

Pflichtversicherungen.
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach Absatz 1 und 2 durch 

eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf 

hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen 

den Versicherer einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen.
(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während der Dauer 

des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und 

Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der Versicherungsnehmer kann im Einzellfall 

auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung verzichten.
(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 oder 4, ist er dem 

Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt 

nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 

Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden, 

ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem 

Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn 

des § 312 Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt.

§ 7 Information des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 

Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten 

Informationen in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten 

Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln. Wird der 

Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers telefonisch oder unter Verwendung eines 

anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in Textform vor der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss die Information unverzüglich 

nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer durch 

eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung 

ausdrücklich verzichtet.
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(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

der Finanzen und im Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum Zweck 

einer umfassenden Information des Versicherungsnehmers festzulegen,
1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur angebotenen Leistung 

und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie zum Bestehen eines 

Widerrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind,
2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der Lebensversicherung 

insbesondere über die zu erwartenden Leistungen, ihre Ermittlung und Berechnung, über 

eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine 

Verrechnung mit Prämien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen sind,
3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbesondere über die 

Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen 

sind,
4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer mit ihm telefonisch 

Kontakt aufgenommen hat und
5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind. 

Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen Angaben nach der 

Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) 

sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der 

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 

über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 

90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16) 

sowie der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 

2002 über Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten.
(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der Versicherer während 

der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss; dies gilt insbesondere bei Änderungen 

früherer Informationen, ferner bei der Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und 

hinsichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der Lebensversicherung mit 

Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der Ansprüche des Versicherungsnehmers.
(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Versicherer 

verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung hat 

der Versicherer zu tragen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 

Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden. 

Ist bei einem solchen Vertrag der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der 

Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zuständige Aufsichtsbehörde in 

Textform mitzuteilen.

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 

Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung 

enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem 

Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 und
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des 

Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen 

des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die 

Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf 

den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom 

Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 

veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach 

Satz 1 obliegt dem Versicherer.
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(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,

gen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen 

Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen 

beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b 

Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Absatz 1 Satz 2 des 

Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. 

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden 

Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, 

bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 2 Satz 1 

nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten 

Pflichten.
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 

mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs
Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Absatz 1 aus, hat der Versicherer nur 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn der 
Versicherungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, 
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die 
Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist 
der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr 
des Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 10 Beginn und Ende der Versicherung
Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder einem mehrere Monate 
umfassenden Zeitraum bestimmt, beginnt die Versicherung mit Beginn des Tages, an dem der 
Vertrag geschlossen wird; er endet mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit.

§ 11 Verlängerung, Kündigung
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsverhältnis im Voraus eine 

Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der 

Vertragszeit gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr als 

ein Jahr erstreckt.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann es von beiden 

Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf 

das Kündigungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf nicht weniger als einen 

Monat und nicht mehr als drei Monate betragen.
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, 

kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 

unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 12 Versicherungsperiode
Als Versicherungsperiode gilt, falls nicht die Prämie nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, 
der Zeitraum eines Jahres.

§ 13 Änderung von Anschrift und Name
(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 

genügt für eine dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die 

Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des 

Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 

zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers 

entsprechend anzuwenden.
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(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb genommen, ist bei 

einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend 

anzuwenden.

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des 

Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.
Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des 

Versicherungsfalls beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des 

Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der 

Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des 

Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung von 

Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.

§ 15 Hemmung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet worden, ist die 

Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 

Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 16 Insolvenz des Versicherers
(1) Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenzverfahren eröffnet, endet das 

Versicherungsverhältnis mit Ablauf eines Monats seit der Eröffnung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt 

es der Insolvenzmasse gegenüber wirksam.
(2) Die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes über die Wirkungen der Insolvenzeröffnung 

bleiben unberührt.

§ 17 Abtretungsverbot bei unpfändbaren Sachen
Soweit sich die Versicherung auf unpfändbare Sachen bezieht, kann eine Forderung aus der 
Versicherung nur auf solche Gläubiger des Versicherungsnehmers übertragen werden, die 
diesem zum Ersatz der zerstörten oder beschä

 werden, die 
diesem zum Ersatz der zerstörten oder beschä

 werden, die 

bis 4, § 5 Absätze 1 bis 3, den §§ 6 bis 9 und 11 Absätze 2 bis 4, § 14 
Absätze 2 Satz 1 und § 15 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen 
werden.

Abschnitt 2: Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten 

Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten 

Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem 

Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 

Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom 

Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 

Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der 

Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu k Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kVersicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu k
 grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und 

sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer 

vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 

Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 

Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer 

den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 

10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 

Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 

Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der 

Anwendung des § 19 Absätze 1 bis 4 und des § 21 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 sowohl 

die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 

Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 

Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 

dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Absätze 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 

von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 

Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, 

auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 

Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktritts nach § 19 Absatz 2 nach Eintritt des Versicherungsfalls ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 

einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 

die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 

Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Absätze 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren 

nach Vertragsschluss, dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 

sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft 

sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des 

Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 

gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine 

Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 

unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung 

unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis 

erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Absatz 1, kann der Versicherer 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 

Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher 

Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Absatz 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
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(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 

ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der 

Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 

seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 

Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 

Absatz 3 entsprechend.
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 

Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den 

Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 

Recht hinzuweisen.

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Absatz 1 vorsätzlich 

verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 

Versicherungsnehmer.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Absatz 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 

eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem 

Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, 

wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Absatz 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall 

einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 

Umfang der Leistungspflicht war, oder
2. wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers 

abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr 
vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung 
mitversichert sein soll.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 

Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 

innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 

Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu 

erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 

der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen 

Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 

Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei 

Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.
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§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses 

Abschnitts zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der 

Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer 

das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, 

dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht 

geschlossen hätte.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung bezüglich eines Teils der 

Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss 

spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder 

die Kündigung des Versicherers wirksam wird.
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der 

Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines 

Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die 

Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 30 Anzeige des Versicherungsfalls
(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalls, nachdem er von ihm Kenntnis 

erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche 

Leistung des Versicherers einem Dritten zu, ist auch dieser zur Anzeige verpflichtet.
(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der Verletzung der Anzeigepflicht 

nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung verpflichtet ist, kann sich der Versicherer nicht berufen, 

wenn er auf andere Weise vom Eintritt des Versicherungsfalls rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

§ 31 Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass der 

Versicherungsnehmer jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des 

Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist. Belege kann der Versicherer 

insoweit verlangen, als deren Beschaffung dem Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet 

werden kann.
(2) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, hat auch dieser 

die Pflichten nach Absatz 1 zu erfüllen.

§ 32 Abweichende Vereinbarungen
Von den §§ 19 bis 28 Absatz 4 und § 31 Absatz 1 Satz 2 kann nicht zum Nachteil des 

Versicherungsnehmers abgewichen werden. Für Anzeigen nach diesem Abschnitt, zu denen der 

Versicherungsnehmer verpflichtet ist, kann jedoch die Schrift- oder die Textform vereinbart 

werden.

Abschnitt 3: Prämie
§ 33 Fälligkeit

(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart 

sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 

Versicherungsscheins zu zahlen.
(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur 

Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 

worden ist.

§ 34 Zahlung durch Dritte
(1) Der Versicherer muss fällige Prämien oder sonstige ihm auf Grund des Vertrags zustehende 

Zahlungen vom Versicherten bei einer Versicherung für fremde Rechnung, von einem 

Bezugsberechtigten, der ein Recht auf die Leistung des Versicherers erworben hat, sowie von 

einem Pfandgläubiger auch dann annehmen, wenn er die Zahlung nach den Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückweisen könnte.
(2) Ein Pfandrecht an der Versicherungsforderung kann auch wegen der Beträge einschließlich ihrer 

Zinsen geltend gemacht werden, die der Pfandgläubiger zur Zahlung von Prämien oder zu 

sonstigen dem Versicherer auf Grund des Vertrags zustehenden Zahlungen verwendet hat.
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§ 35 Aufrechnung durch den Versicherer
Der Versicherer kann eine fällige Prämienforderung oder eine andere ihm aus dem Vertrag 
zustehende fällige Forderung gegen eine Forderung aus der Versicherung auch dann 
aufrechnen, wenn diese Forderung nicht dem Versicherungsnehmer, sondern einem Dritten 
zusteht.

§ 36 Leistungsort
(1) Leistungsort für die Zahlung der Prämie ist der jeweilige Wohnsitz des Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsnehmer hat jedoch auf seine Gefahr und seine Kosten die Prämie dem 

Versicherer zu übermitteln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb genommen, tritt, wenn 

er seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Ort hat, der Ort der Niederlassung an die 

Stelle des Wohnsitzes.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 

Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der 

Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, ist der 

Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 

Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 

gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 

auf dessen Kosten in Textform eine 
 

 bestimmen, die mindestens zwei Wochen 

betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, 

Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 

und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 

jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der 

Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 

kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 

wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; 

hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung 

wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 

oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 

Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 

steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das 

Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Absatz 2 oder durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 

Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 

Absatz 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit 

nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 

der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
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§ 40 Kündigung bei Prämienerhöhung
(1) Erhöht der Versicherer auf Grund einer  Erhöht der Versicherer auf dass sich der 

Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der Versicherungsnehmer den 

Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 

Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Der 

Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 

hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 

Wirksamwerden der Erhöhung der Prämie zugehen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel den 

Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne die Prämie entsprechend herabzusetzen.

§ 41 Herabsetzung der Prämie
Ist wegen bestimmter Gefahrerhöhender Umstände eine höhere Prämie vereinbart und sind diese 
Umstände nach Antragstellung des Versicherungsnehmers oder nach Vertragsschluss 
weggefallen oder bedeutungslos geworden, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die 
Prämie ab Zugang des Verlangens beim Versicherer angemessen herabgesetzt wird. Dies gilt 
auch, wenn die Bemessung der höheren Prämie durch unrichtige, auf einem Irrtum des 
Versicherungsnehmers beruhende Angaben Versicherungsnehmers beruhende Angaben Versicherungsnehmers beruhende Angaben 

Von § 33 Absatz 2 und den §§ 37 bis 41 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abgewichen werden.

Abschnitt 4: Versicherung für fremde Rechnung
§ 43 Begriffsbestimmung

(1) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für einen anderen, 

mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen (Versicherung für fremde 

Rechnung).
(2) Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, ist, auch wenn dieser benannt 

wird, im Zweifel anzunehmen, dass der Versicherungsnehmer nicht als Vertreter, sondern im 

eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.
(3) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungsvertrag für einen anderen 

geschlossen werden soll, gilt er als für eigene Rechnung geschlossen.

§ 44 Rechte des Versicherten
(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

dem Versicherten zu. Die Übermittlung des Versicherungsscheins kann jedoch nur der 

Versicherungsnehmer verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers nur dann über seine Rechte 

verfügen und diese Rechte gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz des 

Versicherungsscheins ist.

§ 45 Rechte des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versicherten aus dem 

Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen Namen verfügen.
(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 

Versicherten zur Annahme der Leistung des Versicherers und zur Übertragung der Rechte des 

Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist.
(3) Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn der 

Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung erteilt hat.

§ 46 Rechte zwischen Versicherungsnehmer und Versichertem
Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über dessen 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse den Versicherungsschein 
auszuliefern, bevor er wegen seiner Ansprüche gegen den Versicherten in Bezug auf die 
versicherte Sache befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche aus der 
Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach deren Einziehung aus der 
Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.
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und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 

sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 

Versicherten zu berücksichtigen.
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 

geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 

nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag 

ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn 

der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei 

Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des 

Versicherten schließt.

§ 48 Versicherung für Rechnung "wen es angeht"
Ist die Versicherung für Rechnung "wen es angeht" genommen oder ist dem Vertrag in sonstiger 

Weise zu entnehmen, dass unbestimmt bleiben soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert 

ist, sind die §§ 43 bis 47 anzuwenden, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass fremdes 

Interesse versichert ist.

Abschnitt 5: Vorläufige Deckung
§ 49 Inhalt des Vertrags

(1) Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt die Gewährung einer vorläufigen 

Deckung durch den Versicherer ist, kann vereinbart werden, dass dem Versicherungsnehmer die 

Vertragsbestimmungen und die Informationen nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit einer 

Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2 nur auf Anforderung und spätestens mit dem 

Versicherungsschein vom Versicherer zu übermitteln sind. Auf einen  vom Versicherer zu übermitteln sind. Auf 

(2) Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versicherungsnehmer bei 

Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die vom Versicherer zu diesem Zeitpunkt für den 

vorläufigen Versicherungsschutz üblicherweise verwendeten Bedingungen, bei Fehlen solcher 

Bedingungen die für den Hauptvertrag vom Versicherer verwendeten Bedingungen auch ohne 

ausdrücklichen Hinweis hierauf Vertragsbestandteil. Bestehen Zweifel, welche Bedingungen für 

den Vertrag gelten sollen, werden die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Versicherer 

verwendeten Bedingungen, die für den Versicherungsnehmer am günstigsten sind, 

Vertragsbestandteil.

§ 50 Nichtzustandekommen des Hauptvertrags
Ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, im Fall des Nichtzustandekommens des Hauptvertrags 
eine Prämie für die vorläufige Deckung zu zahlen, steht dem Versicherer ein Anspruch auf einen 
der Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die beim 
Zustandekommen des Hauptvertrags für diesen zu zahlen wäre.

§ 51 Prämienzahlung
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der Prämie abhängig gemacht 

werden, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung 

aufmerksam gemacht hat.
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.
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über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem 

vom Versicherungsnehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über 

vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des 

Versicherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder dem weiteren Vertrag über vorläufige 

Deckung von der Zahlung der Prämie durch den Versicherungsnehmer abhängig, endet der 

Vertrag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Prämie 

abweichend von Satz 1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der 

Prämienzahlung in Verzug ist, vorausgesetzt dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 

Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den 

weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 

Versicherungsnehmer hat dem bisherigen Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich 

mitzuteilen.
(3) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Vertrag über vorläufige Deckung 

besteht, nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 widerruft 

oder nach § 5 Absatz1 und 2 einen Widerspruch erklärt, endet der Vertrag über vorläufige 

Deckung spätestens mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer.
(4) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird jedoch erst 

nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang wirksam.
(5) Von den Absätzen 1 bis 4 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen 

werden.

Abschnitt 6: Laufende Versicherung
§ 53 Anmeldepflicht

Wird ein Vertrag in der Weise geschlossen, dass das versicherte Interesse bei Vertragsschluss 
nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach seiner Entstehung dem Versicherer einzeln 
aufgegeben wird (laufende Versicherung), ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, entweder die 
versicherten Risiken einzeln oder, wenn der Versicherer darauf verzichtet hat, die vereinbarte 

Prämiengrundlage unverzüglich anzumelden oder, wenn dies vereinbart ist, jeweils 

Deckungszusage zu beantragen.

§ 54 Verletzung der Anmeldepflicht
(1) Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung eines versicherten Risikos oder der vereinbarten 

Prämiengrundlage oder die Beantragung der Deckungszusage unterlassen oder fehlerhaft 

vorgenommen, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer die Anmelde- oder Antragspflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

verletzt hat und die Anmeldung oder den Antrag unverzüglich nach Kenntniserlangung von dem 

Fehler nachholt oder berichtigt.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmelde- oder Antragspflicht vorsätzlich, kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen. Die Versicherung von Einzelrisiken, für die der 

Versicherungsschutz begonnen hat, bleibt, wenn anderes nicht vereinbart ist, über das Ende der 

laufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer derlaufenden Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer der
Prämie verlangen, die 

bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wäre, wenn der 

Versicherungsnehmer die Anmeldepflicht erfüllt hätte.

§ 55 Einzelpolice
(1) Ist bei einer laufenden Versicherung ein Versicherungsschein für ein einzelnes Risiko 

(Einzelpolice) oder ein Versicherungszertifikat ausgestellt worden, ist der Versicherer nur gegen 

Vorlage der Urkunde zur Leistung verpflichtet. Durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde 

wird er befreit.
(2) Ist die Urkunde abhandengekommen oder vernichtet, ist der Versicherer zur Leistung erst 

verpflichtet, wenn die Urkunde für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; eine 

Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Verpflichtung des 

Versicherers zur Ausstellung einer Ersatzurkunde.
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(3) Der Inhalt der Einzelpolice oder eines Versicherungszertifikats gilt abweichend von § 5 als vom 

Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht unverzüglich nach der Übermittlung 

widerspricht. Das Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung wegen Irrtums 

anzufechten, bleibt unberührt.

§ 56 Verletzung der Anzeigepflicht
(1) Abweichend von § 19 Absatz 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht der Rücktritt des Versicherers 

ausgeschlossen; der Versicherer kann innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er 

Kenntnis von dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag kündigen 

und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder 

unrichtig angezeigte Umstand nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 

Umfang der Leistungspflicht war.
(2) Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 

ausgeübt wird, zu welchem dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, die 

Leistung zu verweigern, zugeht.

§ 57 Gefahränderung
(1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung der Gefahr unverzüglich 

anzuzeigen.
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, ist der Versicherer nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 

dem Versicherer hätte zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflichtet,
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 

zugehen müssen,
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist oder
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 

Umfang der Leistungspflicht war.
(3) Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Vertrag wegen einer 

Gefahrerhöhung zu kündigen.

§ 58 Obliegenheitsverletzung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versicherung schuldhaft eine vor Eintritt 

des Versicherungsfalls zu erfüllende Obliegenheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein 

versichertes Einzelrisiko, für das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet.
(2) Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 

Monats, nachdem er Kenntnis von der Verletzung erlangt hat, mit einer Frist von einem Monat 

kündigen.

Abschnitt 7: Versicherungsvermittler, Versicherungsberater 

Unterabschnitt 1: Mitteilungs- und Beratungspflichten
§ 59 Begriffsbestimmungen

(1) Versicherungsvermittler im Sinn dieses Gesetzes sind Versicherungsvertreter und 

Versicherungsmakler.
(2) Versicherungsvertreter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder einem 

Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder 

abzuschließen.
(3) Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die 

Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem 

Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein. Als 

Versicherungsmakler gilt, wer gegenüber dem Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, er 

erbringe seine Leistungen als Versicherungsmakler nach Satz 1.
(4) Versicherungsberater im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig Dritte bei der 

Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung 

von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem 

Versicherer außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu 

erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein.
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ist verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende Zahl von auf dem Markt 

angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde zu legen, so dass er nach 

fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag 

geeignet ist, die Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. Dies gilt nicht, soweit er im 

Einzelfall vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesen ausdrücklich auf 

eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl hinweist.
(2) Der Versicherungsmakler, der nach Absatz 1 Satz 2 auf eine eingeschränkte Auswahl hinweist, 

und der Versicherungsvertreter haben dem Versicherungsnehmer mitzuteilen, auf welcher Markt-
und Informationsgrundlage sie ihre Leistung erbringen, und die Namen der ihrem Rat zu Grunde 

gelegten Versicherer anzugeben. Der Versicherungsvertreter hat außerdem mitzuteilen, für 

welche Versicherer er seine Tätigkeit ausübt und ob er für diese ausschließlich tätig ist.
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Mitteilungen und Angaben nach Absatz 2 durch eine 

gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.

§ 61 Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers
(1) Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die 

angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen 

Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch 

unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der 

vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu 

einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der 

Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags nach § 62 zu dokumentieren.
(2) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation nach Absatz 1 durch 

eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom Versicherungsvermittler 

ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit des 

Versicherungsnehmers auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen 

Schadensersatzanspruch nach § 63 geltend zu machen.

§ 62 Zeitpunkt und Form der Information
(1) Dem Versicherungsnehmer sind die Informationen nach § 60 Absatz 2 vor Abgabe seiner 

Vertragserklärung, die Informationen nach § 61 Absatz 1 vor dem Abschluss des Vertragsklar und 

verständlich in Textform zu übermitteln.
(2) Die Informationen nach Absatz 1 dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der 

Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung 

gewährt. In diesen Fällen sind die Informationen unverzüglich nach Vertragsschluss, spätestens 

mit dem Versicherungsschein dem Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht 

für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.

§ 63 Schadensersatzpflicht
Der Versicherungsvermittler ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem 

Versicherungsnehmer durch die Verletzung einer Pflicht nach §§ 60 oder 61 entsteht. Dies gilt 

nicht, wenn der Versicherungsvermittler die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

§ 64 Zahlungssicherung zugunsten des Versicherungsnehmers
Eine Bevollmächtigung des Versicherungsvermittlers durch den Versicherungsnehmer zur 
Annahme von Leistungen des Versicherers, die dieser auf Grund eines Versicherungsvertrags an 
den Versicherungsnehmer zu erbringen hat, bedarf einer gesonderten schriftlichen Erklärung des 
Versicherungsnehmers.

§ 65 Großrisiken
Die §§ 60 bis 63 gelten nicht für die Vermittlung von Versicherungsverträgen über Großrisiken im 
Sinn des Artikels 10 Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz.
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§ 66 Nicht gewerbsmäßig tätige Vermittler
Die §§ 60 bis 64, 69 Absatz 2 und § 214 gelten nicht für Versicherungsvermittler im Sinn von § 34d Absatz 
9 Nr. 1 der Gewerbeordnung.

§ 67 Abweichende Vereinbarungen
Von den §§ 60 bis 66 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

§ 68 Versicherungsberater
Die für Versicherun
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§ 68 Versicherungsberater
Die für Versicherun 

§ 67 Abweichende Vereinbarungen
Von den §§ 60 bis 66 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

§ 68 Versicherungsberater
Die für Versicherun s § 60 Absatz 1 Satz 1, des § 61 Absatz 1 und der 
§§ 62 bis 65 und 67 sind auf Versicherungsberater entsprechend anzuwenden. Weitergehende Pflichten 
des Versicherungsberaters aus dem Auftragsverhältnis bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2: Vertretungsmacht
§ 69 Gesetzliche Vollmacht

(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
1. Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags gerichtet sind, und deren 

Widerruf sowie die vor Vertragsschluss abzugebenden Anzeigen und sonstigen Erklärungen 

vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen,
2. Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrags und deren Widerruf, 

die Kündigung, den Rücktritt und sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende 

Erklärungen sowie die während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu erstattenden 

Anzeigen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen und 3. die vom Versicherer 

ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine dem Versicherungsnehmer 

zu übermitteln.
(2) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im 

Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 

leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 

gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder 

in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.
(3) Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe oder den Inhalt eines Antrags oder 

einer sonstigen Willenserklärung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. Die Beweislast für die Verletzung der 

Anzeigepflicht oder einer Obliegenheit durch den Versicherungsnehmer trägt der Versicherer.

§ 70 Kenntnis des Versicherungsvertreters
Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis des Versicherers erheblich ist, steht die Kenntnis des 
Versicherungsvertreters der Kenntnis des Versicherers gleich. Dies gilt nicht für die Kenntnis des 
Versicherungsvertreters, die er außerhalb seiner Tätigkeit als Vertreter und ohne Zusammenhang 
mit dem betreffenden Versicherungsvertrag erlangt hat.

§ 71 Abschlussvollmacht
Ist der Versicherungsvertreter zum Abschluss von Versicherungsverträgen bevollmächtigt, ist er 
auch befugt, die Änderung oder Verlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie 
Kündigungs- und Rücktrittserklärungen abzugeben.

§ 72 Beschränkung der Vertretungsmacht
Eine Beschränkung der dem Versicherungsvertreter nach den §§ 69 und 71 zustehenden 

Vertretungsmacht durch Allgemeine Versicherungsbedingungen ist gegenüber dem 

Versicherungsnehmer und Dritten unwirksam.

§ 73 Angestellte und nicht gewerbsmäßig tätige Vermittler
Die §§ 69 bis 72 sind auf Angestellte eines Versicherers, die mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss von Versicherungsverträgen betraut sind, und auf Personen, die als Vertreter 
selbständig Versicherungsverträge vermitteln oder abschließen, ohne gewerbsmäßig tätig zu sein, 
entsprechend anzuwenden.
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Prämie mit sofortiger Wirkung 

herabgesetzt wird.
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung 

einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 

steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 

Umständen Kenntnis erlangt.

§ 75 Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalls, ist der Versicherer nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der 

Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 76 Taxe
Der Versicherungswert kann durch Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt 
werden. Die Taxe gilt auch als der Wert, den das versicherte Interesse bei Eintritt des 
Versicherungsfalls hat, es sei denn, sie übersteigt den wirklichen Versicherungswert zu diesem 
Zeitpunkt erheblich. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, hat der Versicherer, auch 
wenn die Taxe erheblich übersetzt ist, den Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Taxe zu ersetzen.Versicherungssumme zur Taxe zu ersetzen.Versicherungssumme zur Taxe zu ersetzen.Versicherungssumme zur Taxe zu ersetzen.

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, 

jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 

andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Gewinn, bei einem 

anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den VersicherungswertVersicherungswertVersicherungswertVersicherungswertVersicherungswert  aus anderen Gründen 

die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 

Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die 

Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem 

Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr 

als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, 

die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der 

Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das 

ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur 

geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung 

verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, sich dadurch 

einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 

Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 

Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 

dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 

verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 

frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
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(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 

nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 

diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 

Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 

Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte 

Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer 

Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 

genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 

verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 

Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 

beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 

dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem 

Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 

begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 81 Herbeiführung des Versicherungsfalls
(1) Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich den 

Versicherungsfall herbeiführt.
(2) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen 

sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 

Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 

Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 

Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 

Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 

Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 83 Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82 Absatz 1 und 2, auch 

wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungsnehmer sie den 

Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 

erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 

nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des Versicherers 

macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die 

Versicherungssumme übersteigen.
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege sowie die Kosten der 

tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 

bis 3 zu erstattenden Aufwendungen.
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Vertrag einzelne Voraussetzungen des Anspruchs aus der Versicherung oder 

die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt werden, ist die getroffene Feststellung 

nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die 

Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 

Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.
(2) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen durch das Gericht zu ernennen, ist für die 

Ernennung das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schaden entstanden ist. Durch eine 

ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit eines anderen Amtsgerichts 

begründet werden. Die Verfügung, durch die dem Antrag auf Ernennung der Sachverständigen 

stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.

§ 85 Schadensermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die Ermittlung und 

Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre 

Aufwendung den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als 

sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines 

Beistands entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, der 

Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer 

aufgefordert worden.
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz 

entsprechend kürzen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser 

Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang 

kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 

dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 

dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 

Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 

nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 

grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 

Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 

Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 

geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 87 Abweichende Vereinbarungen
Von den §§ 74, 78 Absatz 3, §§ 80, 82 bis 84 Absatz 1 Satz 1 und § 86 kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

Abschnitt 2: Sachversicherung
§ 88 Versicherungswert

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt als Versicherungswert, wenn sich die Versicherung auf 
eine Sache oder einen Inbegriff von Sachen bezieht, der Betrag, den der Versicherungsnehmer 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der 
versicherten Sache in neuwertigem Zustand unter Abzug des sich aus dem Unterschied zwischen 
alt und neu ergebenden Minderwerts aufzuwenden hat.
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die für einen Inbegriff von Sachen genommen ist, umfasst die jeweils dem 

Inbegriff zugehörigen Sachen.
(2) Ist die Versicherung für einen Inbegriff von Sachen genommen, erstreckt sie sich auf die Sachen 

der Personen, mit denen der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Schadens in häuslicher 

Gemeinschaft lebt oder die zu diesem Zeitpunkt in einem Dienstverhältnis zum 

Versicherungsnehmer stehen und ihre Tätigkeit an dem Ort ausüben, für den die Versicherung 

gilt. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.

§ 90 Erweiterter Aufwendungsersatz
Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, ist § 83 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 91 Verzinsung der Entschädigung
Die vom Versicherer zu zahlende Entschädigung ist nach Ablauf eines Monats seit der Anzeige 
des Versicherungsfalls für das Jahr mit vier Prozent zu verzinsen, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange der 
Schaden infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht festgestellt werden kann.

§ 92 Kündigung nach Versicherungsfall
(1) Nach dem Eintritt des Versicherungsfalls kann jede Vertragspartei das Versicherungsverhältnis 

kündigen.
(2) Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über 

die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 

einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss 

der laufenden Versicherungsperiode kündigen.
(3) Bei der Hagelversicherung kann der Versicherer nur für den Schluss der Versicherungsperiode 

kündigen, in welcher der Versicherungsfall eingetreten ist. Kündigt der Versicherungsnehmer für 

einen früheren Zeitpunkt als den Schluss dieser Versicherungsperiode, steht dem Versicherer 

gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode zu.

§ 93 Wiederherstellungsklausel
Ist der Versicherer nach dem Vertrag verpflichtet, einen Teil der Entschädigung nur bei 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache zu zahlen, kann der 
Versicherungsnehmer die Zahlung eines über den Versicherungswert hinausgehenden Betrags 
erst verlangen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung gesichert ist. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer geleisteten Entschädigung 

abzüglich des Versicherungswerts der Sache verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 

Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist 

wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

 Im Fall des § 93 Satz 1 ist eine Zahlung, die ohne die Sicherung der Wiederherstellung oder 

Wiederbeschaffung geleistet wird, einem Hypothekengläubiger gegenüber nur wirksam, wenn ihm 

der Versicherer oder der Versicherungsnehmer mitgeteilt hat, dass ohne die Sicherung geleistet 

werden soll und seit dem Zugang der Mitteilung mindestens ein Monat verstrichen ist.
(2) Soweit die Entschädigungssumme nicht zu einer den Vertragsbestimmungen entsprechenden 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung verwendet werden soll, kann der Versicherer mit 

Wirkung gegen einen Hypothekengläubiger erst zahlen, wenn er oder der Versicherungsnehmer 

diese Absicht dem Hypothekengläubiger mitgeteilt hat und seit dem Zugang der Mitteilung 

mindestens ein Monat verstrichen ist.
(3) Der Hypothekengläubiger kann bis zum Ablauf der Frist von einem Monat dem Versicherer 

gegenüber der Zahlung widersprechen. Die Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 

unterbleiben, wenn sie einen unangemessenen Aufwand erfordern würden; in diesem Fall läuft 

die Frist ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Entschädigungssumme.
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(4) Hat der Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, ist eine Zahlung, die 

ohne die Sicherung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geleistet wird, dem 

Hypothekengläubiger gegenüber nur wirksam, wenn dieser in Textform der Zahlung zugestimmt 

hat.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Grundstück mit einer 

Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast belastet ist.

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen Stelle der 

Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 

ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintritts des 

Erwerbers laufende Versicherungsperiode entf Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entfErwerbers laufende Versicherungsperiode entf
sich gelten lassen, wenn er hiervon 

Kenntnis erlangt hat.

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das 

Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 

von der Veräußerung ausgeübt wird.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder für den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 

nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 

Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der 

Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie 

besteht nicht.

§ 97 Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist 

die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 

Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden 

Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die 

Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 

oder wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 

Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 98 Schutz des Erwerbers
Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags, durch die von den 
§§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die 
Kündigung des Erwerbers nach § 96 Absatz 2 und die Anzeige der Veräußerung die Schriftform 
oder die Textform bestimmt werden.

§ 99 Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts
Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der Zwangsversteigerung über oder 
erwirbt ein Dritter auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die §§ 95 bis 98 
entsprechend anzuwenden.
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Teil 3: Schlussvorschriften
§ 215 Gerichtsstand

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gerichtr Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gerichtr Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gerichtr Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gerichtr Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gerichtr Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zurzeit der Klageerhebung seinen 

Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen 

den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig.
(2) § 33 Absatz 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht anzuwenden.
(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 

dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 

im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)
§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen

(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen 

Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten 

und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. 

Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das 

Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres 

Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch 

Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine 

Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle 

Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Orts 

erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit 

Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter 

bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden 

Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des 

Orts zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die 

Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 

Sondervermögen sind.

§ 33 Besonderer Gerichtsstand der Widerklage
(1) Bei dem Gericht der Klage kann eine Widerklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit 

dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten 

Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht.
(2) Dies gilt nicht, wenn für eine Klage wegen des Gegenanspruchs die Vereinbarung der 

Zuständigkeit des Gerichts nach § 40 Absatz 2 unzulässig ist.

Auszug aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
§ 26 Aufrechnungsverbot

Gegen eine Forderung des Vereins aus der Beitragspflicht kann das Mitglied nicht aufrechnen.
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Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika soweit dem n 

Sanktionsklausel

icht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.
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